
28. Nachtrag

zur Satzung der 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

Artikel 1 

1. In § 1 Absatz 1 wird nach den Wörtern "Sozialversicherung für. La_ndwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau" die Angabe ,,(SVLFG)" eingefügt. 

2. In§ 51 Absatz 2 Satz 2 werden nach der Angabe ,,(Kontenart 596)" das Wort
„sowie" durch ein Komma ersetzt und nach der Angabe u(Kontengruppen 37
und 67)" die Angabe „sowie die Aufwendungen zur Klinikfinanzierung (Konten
art 697)" eingefügt. 

3. In § 63 Absatz 1 wird die Angabe „2020" durch die Angabe 112024" ersetzt. 

4. § 68 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

4.1 In § 68 Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „die im Unternehmen" die 
Wörter 11nicht nur vorübergehend" und nach den Wörtern "versichert werden" die 
Angabe )Zusatzversicherung)" eingefügt. 

4.2 Nach § 68 Absatz 1 Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 

,,Wird kein zusätzlicher Jahresarbeitsverdienst angegeben, so gilt der Mindest
betrag in Höhe von 2.500 Euro." 

5. § 69 wird wie folgt gefasst:

, ,§ 69 
Beitrag 

(1) 1 Für die Zusatzversicherung ist jährlich ein besonderer Beitrag nach den 
Versicherungsverhältnissen des Geschäftsjahres, für das der Beitrag bestimmt 
ist (Umlagejahr), zu entrichten (Zusatzbeitrag). 2Besteht die Zusatzversicherung 
nicht für ein volles Kalenderjahr, werden die Beiträge anteilig erhoben. 3Für die 
Zu�atzversicherung wird kein Grundbeitrag erhoben. 

(2) 1 Zur Berechnung des Zusatzbeitrages ist der zusätzliche Jahresarbeitsver.:. 
dienst nach Maßgabe der Ziffer 2 der Anlage 1 zu§ 42 in Berechnungseinhei
ten umzurechnen. 2Der Zusatzbeitrag ergibt sich durch Multiplikation der Be
rechnungseinheiten der Zusatzversicherung mit dem Hebesatz nach § 54 und 
dem Zusatzversicherungsfaktor 0,5636. 

(3) 1 Der Zusatzversicherungsfaktor bestimmt sich nach dem auf die Zusatzver
sicherung entfallenden durchschnittlichen Unfallrisiko in den der Festsetzung 
vorhergehenden fünf Jahren. 2Für die Geltungsdauer gilt§ 182 Abs. 5 Satz 3 
SGB VII. 

Bekanntmachung






